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Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag. 
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I. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Staatsvertrages 

Zweck des Staatsvertrages ist der einheit-

liche Schutz der Kinder und Jugendlichen

vor Angeboten in elektronischen Informa-

tions- und Kommunikationsmedien, die

deren Entwicklung oder Erziehung beein-

trächtigen oder gefährden, sowie der

Schutz vor solchen Angeboten in elektroni-

schen Informations- und Kommunikations-

medien, die die Menschenwürde oder sons-

tige durch das Strafgesetzbuch geschützte

Rechtsgüter verletzen. 

§ 2 

Geltungsbereich 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für elektroni-

sche Informations- und Kommunikati-

onsmedien (Rundfunk und Telemedien). 

(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für elek-

tronische Informations- und Kommuni-

kationsdienste, soweit sie Telekommu-

nikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des

Telekommunikationsgesetzes sind, die

ganz in der Übertragung von Signalen

über Telekommunikationsnetze beste-

hen oder telekommunikationsgestützte

Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekommu-

nikationsgesetzes sind.

(3) Das Telemediengesetz und die für Tele-

medien anwendbaren Bestimmungen

des Rundfunkstaatsvertrages bleiben

unberührt. 

Staatsvertrag
über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz

in Rundfunk und Telemedien
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) vom 10.–27. September 2002, in Kraft getreten am 1. April 2003, 

zuletzt geändert durch den Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, 

in Kraft getreten am 1. März 2007
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§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist,

wer noch nicht 14 Jahre, Jugendlicher,

wer 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre

alt ist. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind 

1. „Angebote“ Rundfunksendungen oder

Inhalte von Telemedien, 

2. „Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder

Anbieter von Telemedien. 

§ 4 

Unzulässige Angebote 

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verant-

wortlichkeit sind Angebote unzulässig,

wenn sie 

1. Propagandamittel im Sinne des § 86

des Strafgesetzbuches darstellen,

deren Inhalt gegen die freiheitliche

demokratische Grundordnung oder

den Gedanken der Völkerverständi-

gung gerichtet ist, 

2. Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen im Sinne des § 86 a

des Strafgesetzbuches verwenden, 

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung

oder gegen eine nationale, rassische,

religiöse oder durch ihr Volkstum

bestimmte Gruppe aufstacheln, zu

Gewalt- oder Willkürmaßnahmen

gegen sie auffordern oder die Men-

schenwürde anderer dadurch an-

greifen, dass Teile der Bevölkerung

oder eine vorbezeichnete Gruppe

beschimpft, böswillig verächtlich

gemacht oder verleumdet werden, 

4. eine unter der Herrschaft des Natio-

nalsozialismus begangene Handlung

der in § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des

Völkerstrafgesetzbuches bezeichne-

ten Art in einer Weise, die geeignet ist,

den öffentlichen Frieden zu stören,

leugnen oder verharmlosen, 

5. grausame und sonst unmenschliche

Gewalttätigkeiten gegen Menschen in

einer Art schildern, die eine Verherr-

lichung oder Verharmlosung solcher

Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die

das Grausame oder Unmenschliche

des Vorgangs in einer die Menschen-

würde verletzenden Weise darstellt;

dies gilt auch bei virtuellen Darstel-

lungen, 

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1

des Strafgesetzbuches genannten

rechtswidrigen Tat dienen, 

7. den Krieg verherrlichen, 

8. gegen die Menschenwürde verstoßen,

insbesondere durch die Darstellung

von Menschen, die sterben oder

schweren körperlichen oder seeli-

schen Leiden ausgesetzt sind oder

waren, wobei ein tatsächliches Ge-

schehen wiedergegeben wird, ohne

dass ein berechtigtes Interesse gera-

de für diese Form der Darstellung

oder Berichterstattung vorliegt; eine

Einwilligung ist unbeachtlich, 

9. Kinder oder Jugendliche in unnatür-

lich geschlechtsbetonter Körper-

haltung darstellen; dies gilt auch bei

virtuellen Darstellungen, 

10. pornografisch sind und Gewalttätig-

keiten, den sexuellen Missbrauch von

Kindern oder Jugendlichen oder sexu-

elle Handlungen von Menschen mit

Tieren zum Gegenstand haben; dies

gilt auch bei virtuellen Darstellungen,

oder 

11. in den Teilen B und D der Liste nach 

§ 18 des Jugendschutzgesetzes aufge-

nommen sind oder mit einem in die-

ser Liste aufgenommenen Werk ganz

oder im Wesentlichen inhaltsgleich

sind. 

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6

gilt § 86 Abs. 3 des Strafgesetzbuches, im

Falle der Nummer 5 § 131 Abs. 3 des Straf-

gesetzbuches entsprechend. 

(2) Unbeschadet strafrechtlicher

Verantwortlichkeit sind Angebote ferner

unzulässig, wenn sie 

1. in sonstiger Weise pornografisch sind, 

2. in den Teilen A und C der Liste nach 

§ 18 des Jugendschutzgesetzes auf-

genommen sind oder mit einem in

diese Liste aufgenommenen Werk

ganz oder im Wesentlichen inhalts-

gleich sind, oder 

3. offensichtlich geeignet sind, die Ent-

wicklung von Kindern und Jugend-

lichen oder ihre Erziehung zu einer

eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit unter

Berücksichtigung der besonderen

Wirkungsform des Verbreitungsme-

diums schwer zu gefährden. 

In Telemedien sind Angebote abweichend

von Satz 1 zulässig, wenn von Seiten des

Anbieters sichergestellt ist, dass sie nur

Erwachsenen zugänglich gemacht werden

(geschlossene Benutzergruppe). 

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die

Liste nach § 18 des Jugendschutzgeset-

zes wirken die Verbote nach Absatz 1

und 2 auch nach wesentlichen inhaltli-

chen Veränderungen bis zu einer Ent-

scheidung durch die Bundesprüfstelle

für jugendgefährdende Medien. 

§ 5 

Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet

sind, die Entwicklung von Kindern oder

Jugendlichen zu einer eigenverantwort-

lichen und gemeinschaftsfähigen Per-

sönlichkeit zu beeinträchtigen, verbrei-

ten oder zugänglich machen, haben sie

dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder

Jugendliche der betroffenen Altersstu-

fen sie üblicherweise nicht wahrneh-

men. 

(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur

Beeinträchtigung der Entwicklung im

Sinne von Absatz 1 vermutet, wenn sie

nach dem Jugendschutzgesetz für Kin-

der oder Jugendliche der jeweiligen

Altersstufe nicht freigegeben sind. 

Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die

mit dem bewerteten Angebot im Wesent-

lichen inhaltsgleich sind. 

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus

Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er 

1. durch technische oder sonstige Mittel

die Wahrnehmung des Angebots

durch Kinder oder Jugendliche der

betroffenen Altersstufe unmöglich

macht oder wesentlich erschwert

oder 
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2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet

oder zugänglich gemacht werden, so

wählt, dass Kinder oder Jugendliche

der betroffenen Altersstufe üblicher-

weise die Angebote nicht wahr-

nehmen. 

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende

Wirkung im Sinne von Absatz 1 auf Kin-

der oder Jugendliche anzunehmen,

erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung

nach Absatz 1, wenn das Angebot nur

zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet

oder zugänglich gemacht wird. Gleiches

gilt, wenn eine entwicklungsbeeinträch-

tigende Wirkung auf Kinder oder Jugend-

liche unter 16 Jahren zu befürchten ist,

wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr

und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich

gemacht wird. Bei Filmen, die nach § 14

Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes unter

12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei

der Wahl der Sendezeit dem Wohl jünge-

rer Kinder Rechnung zu tragen. 

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende

Wirkung im Sinne von Absatz 1 nur auf

Kinder zu befürchten, erfüllt der Anbie-

ter von Telemedien seine Verpflichtung

nach Absatz 1, wenn das Angebot

getrennt von für Kinder bestimmten

Angeboten verbreitet wird oder abrufbar

ist. 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichten-

sendungen, Sendungen zum politischen

Zeitgeschehen im Rundfunk und ver-

gleichbare Angebote bei Telemedien,

soweit ein berechtigtes Interesse gerade

an dieser Form der Darstellung oder

Berichterstattung vorliegt. 

§ 6 

Jugendschutz in der Werbung und im Teleshopping 

(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur

unter den Bedingungen zulässig, die

auch für die Verbreitung des Angebotes

selbst gelten. Die Liste der jugendge-

fährdenden Medien (§ 18 des Jugend-

schutzgesetzes) darf nicht zum Zwecke

der Werbung verbreitet oder zugänglich

gemacht werden. Bei Werbung darf nicht

darauf hingewiesen werden, dass ein

Verfahren zur Aufnahme eines Angebots

oder eines inhaltsgleichen Trägermedi-

ums in die Liste nach § 18 des Jugend-

schutzgesetzes anhängig ist oder gewe-

sen ist. 

(2) Werbung darf Kindern und Jugendlichen

weder körperlichen noch seelischen

Schaden zufügen, darüber hinaus darf

sie nicht 

1. direkte Kaufappelle an Kinder oder

Jugendliche enthalten, die deren

Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit

ausnutzen, 

2. Kinder und Jugendliche unmittelbar 

auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum

Kauf der beworbenen Waren oder

Dienstleistungen zu bewegen, 

3. das besondere Vertrauen ausnutzen, 

das Kinder oder Jugendliche zu Eltern,

Lehrern und anderen Vertrauensperso-

nen haben, oder 

4. Kinder oder Minderjährige ohne berech-

tigten Grund in gefährlichen Situationen

zeigen. 

(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die

Entwicklung von Kindern oder Jugend-

lichen zu einer eigenverantwortlichen

und gemeinschaftsfähigen Persönlich-

keit zu beeinträchtigen, muss getrennt

von Angeboten erfolgen, die sich an Kin-

der oder Jugendliche richten. 

(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder

Jugendliche richtet oder bei der Kinder

oder Jugendliche als Darsteller einge-

setzt werden, darf nicht den Interessen

von Kindern oder Jugendlichen schaden

oder deren Unerfahrenheit ausnutzen. 

(5) Werbung für alkoholische Getränke darf

sich weder an Kinder oder Jugendliche

richten noch durch die Art der Darstel-

lung Kinder und Jugendliche besonders

ansprechen oder diese beim Alkoholge-

nuss darstellen. Entsprechendes gilt für

die Werbung für Tabak in Telemedien. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Teleshop-

ping entsprechend. Teleshopping darf

darüber hinaus Kinder oder Jugendliche

nicht dazu anhalten, Kauf- oder Miet-

bzw. Pachtverträge für Waren oder

Dienstleistungen zu schließen. 

§ 7 

Jugendschutzbeauftragte 

(1) Wer länderübergreifendes Fernsehen

veranstaltet, hat einen Jugendschutzbe-

auftragten zu bestellen. Gleiches gilt für

geschäftsmäßige Anbieter von allgemein

zugänglichen Telemedien, die entwick-

lungsbeeinträchtigende oder jugendge-

fährdende Inhalte enthalten, sowie für

Anbieter von Suchmaschinen. 

(2) Anbieter von Telemedien mit weniger 

als 50 Mitarbeitern oder nachweislich-

weniger als zehn Millionen Zugriffen im

Monatsdurchschnitt eines Jahres sowie

Veranstalter, die nicht bundesweit ver-

breitetes Fernsehen veranstalten, kön-

nen auf die Bestellung verzichten, wenn

sie sich einer Einrichtung der Freiwilli-

gen Selbstkontrolle anschließen und

diese zur Wahrnehmung der Aufgaben

des Jugendschutzbeauftragten ver-

pflichten sowie entsprechend Absatz 3

beteiligen und informieren. 

(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist An-

sprechpartner für die Nutzer und berät

den Anbieter in Fragen des Jugend-

schutzes. Er ist vom Anbieter bei Fragen

der Herstellung, des Erwerbs, der Pla-

nung und der Gestaltung von Angeboten

und bei allen Entscheidungen zur Wah-

rung des Jugendschutzes angemessen

und rechtzeitig zu beteiligen und über

das jeweilige Angebot vollständig zu

informieren. Er kann dem Anbieter eine

Beschränkung oder Änderung von Ange-

boten vorschlagen. 

(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss die

zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-

che Fachkunde besitzen. Er ist in seiner

Tätigkeit weisungsfrei. Er darf wegen der

Erfüllung seiner Aufgaben nicht benach-

teiligt werden. Ihm sind die zur Erfüllung

seiner Aufgaben notwendigen Sachmit-

tel zur Verfügung zu stellen. Er ist unter

Fortzahlung seiner Bezüge soweit für

seine Aufgaben erforderlich von der

Arbeitsleistung freizustellen. 

(5) Die Jugendschutzbeauftragten der

Anbieter sollen in einen regelmäßigen

Erfahrungsaustausch eintreten. 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)



96

II. Abschnitt 
Vorschriften für Rundfunk 

§ 8 

Festlegung der Sendezeit 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten der Bundesrepublik Deutschland

(ARD) zusammengeschlossenen Landes-

rundfunkanstalten, das Zweite Deutsche

Fernsehen (ZDF), die Kommission für

Jugendmedienschutz (KJM) oder von

dieser hierfür anerkannte Einrichtungen

der Freiwilligen Selbstkontrolle können

jeweils in Richtlinien oder für den Einzel-

fall für Filme, auf die das Jugendschutz-

gesetz keine Anwendung findet, zeitliche

Beschränkungen vorsehen, um den

Besonderheiten der Ausstrahlung von

Filmen im Fernsehen, vor allem bei Fern-

sehserien, gerecht zu werden. 

(2) Für sonstige Sendeformate können die

in Absatz 1 genannten Stellen im Einzel-

fall zeitliche Beschränkungen vorsehen,

wenn deren Ausgestaltung nach Thema,

Themenbehandlung, Gestaltung oder

Präsentation in einer Gesamtbewertung

geeignet ist, Kinder oder Jugendliche in

ihrer Entwicklung und Erziehung zu

beeinträchtigen. 

§ 9 

Ausnahmeregelungen 

(1) Auf Antrag des Intendanten kann das

jeweils zuständige Organ der in der ARD

zusammengeschlossenen Landesrund-

funkanstalten, des DeutschlandRadios

und des ZDF sowie auf Antrag eines pri-

vaten Rundfunkveranstalters die KJM

oder eine von dieser hierfür anerkannte

Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-

trolle jeweils in Richtlinien oder für den

Einzelfall von der Vermutung nach § 5

Abs. 2 abweichen. Dies gilt vor allem für

Angebote, deren Bewertung länger als

15 Jahre zurückliegt. Die Obersten Lan-

desjugendbehörden sind von der abwei-

chenden Bewertung zu unterrichten. 

(2) Die Landesmedienanstalten können für

digital verbreitete Programme des priva-

ten Fernsehens durch übereinstimmen-

de Satzungen festlegen, unter welchen

Voraussetzungen ein Rundfunkveranstal-

ter seine Verpflichtung nach § 5 erfüllt,

indem er diese Sendungen nur mit einer

allein für diese verwandten Technik ver-

schlüsselt oder vorsperrt. Der Rundfunk-

veranstalter hat sicherzustellen, dass

die Freischaltung durch den Nutzer nur

für die Dauer der jeweiligen Sendung

oder des jeweiligen Films möglich ist.

Die Landesmedienanstalten bestimmen

in den Satzungen nach Satz 1, insbeson-

dere welche Anforderungen an die Ver-

schlüsselung und Vorsperrung von Sen-

dungen zur Gewährleistung eines

effektiven Jugendschutzes zu stellen

sind. 

§ 10 

Programmankündigungen und Kenntlichmachung 

(1) § 5 Abs. 4 und 5 gilt für unverschlüsselte

und nicht vorgesperrte Programmankün-

digungen mit Bewegtbildern entspre-

chend. 

(2) Sendungen, für die eine entwicklungsbe-

einträchtigende Wirkung auf Kinder oder

Jugendliche unter 16 Jahren anzuneh-

men ist, müssen durch akustische Zei-

chen angekündigt oder durch optische

Mittel während der gesamten Sendung

als ungeeignet für die entsprechende

Altersstufe kenntlich gemacht werden. 

III. Abschnitt 
Vorschriften für Telemedien 

§ 11 

Jugendschutzprogramme 

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den

Anforderungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1

dadurch genügen, dass Angebote, die

geeignet sind, die Entwicklung und

Erziehung von Kindern und Jugendlichen

zu beeinträchtigen, für ein als geeignet

anerkanntes Jugendschutzprogramm

programmiert werden oder dass es

ihnen vorgeschaltet wird. 

(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1

müssen zur Anerkennung der Eignung

vorgelegt werden. Die zuständige Lan-

desmedienanstalt trifft die Entschei-

dung durch die KJM. Zuständig ist die

Landesmedienanstalt des Landes, bei

der der Antrag auf Anerkennung gestellt 

ist. Die Anerkennung ist auf fünf Jahre

befristet. Verlängerung ist möglich. 

(3) Die Anerkennung nach Absatz 2 ist

Jugendschutzprogrammen zu erteilen,

wenn sie einen nach Altersstufen diffe-

renzierten Zugang ermöglichen oder ver-

gleichbar geeignet sind. 

(4) Die Anerkennung kann widerrufen wer-

den, wenn die Voraussetzungen für die

Anerkennung nachträglich entfallen

sind. 

(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem

Umfang Telemedien verbreitet oder

zugänglich macht, soll auch die für Kin-

der oder Jugendliche unbedenklichen

Angebote für ein anerkanntes Jugend-

schutzprogramm programmieren,

soweit dies zumutbar und ohne unver-

hältnismäßige Kosten möglich ist. 

(6) Die KJM kann vor Anerkennung eines

Jugendschutzprogrammes einen zeitlich

befristeten Modellversuch mit neuen

Verfahren, Vorkehrungen oder techni-

schen Möglichkeiten zur Gewährleistung

des Jugendschutzes zulassen. 

§ 12 

Kennzeichnungspflicht 

Anbieter von Telemedien, die ganz oder im

Wesentlichen inhaltsgleich sind mit bespiel-

ten Videokassetten und mit anderen zur

Weitergabe geeigneten, für die Wiedergabe

auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten 

mit Filmen oder Spielen programmierten

Datenträgern (Bildträgern), die nach § 12

des Jugendschutzgesetzes gekennzeichnet

oder für die jeweilige Altersstufe freigege-

ben sind, müssen auf eine vorhandene

Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich

hinweisen. 

IV. Abschnitt 
Verfahren für Anbieter mit Ausnahme des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 13 

Anwendungsbereich 

Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6

gelten nur für länderübergreifende Ange-

bote. 
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§ 14 

Kommission für Jugendmedienschutz 

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt

überprüft die Einhaltung der für die

Anbieter geltenden Bestimmungen nach

diesem Staatsvertrag. Sie trifft ent-

sprechend den Bestimmungen dieses

Staatsvertrages die jeweiligen Entschei-

dungen. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz

1 wird die Kommission für Jugendme-

dienschutz (KJM) gebildet. Diese dient

der jeweils zuständigen Landesmedien-

anstalt als Organ bei der Erfüllung ihrer

Aufgaben nach Absatz 1. Auf Antrag der

zuständigen Landesmedienanstalt kann

die KJM auch mit nichtländerübergrei-

fenden Angeboten gutachtlich befasst

werden. Absatz 5 bleibt unberührt. 

(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständi-

gen. Hiervon werden entsandt 

1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der

Direktoren der Landesmedienan-

stalten, die von den Landesmedien-

anstalten im Einvernehmen benannt

werden, 

2. vier Mitglieder von den für den

Jugendschutz zuständigen obersten

Landesbehörden, 

3. zwei Mitglieder von der für den

Jugendschutz zuständigen obersten

Bundesbehörde. 

Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2

ein Vertreter für den Fall seiner Verhinde-

rung zu bestimmen. Die Amtsdauer der Mit-

glieder oder stellvertretenden Mitglieder

beträgt fünf Jahre. Wiederberufung ist

zulässig. Mindestens vier Mitglieder und

stellvertretende Mitglieder sollen die

Befähigung zum Richteramt haben. Den

Vorsitz führt ein Direktor einer Landesme-

dienanstalt. 

(4) Der KJM können nicht angehören Mit-

glieder und Bedienstete der Institu-

tionen der Europäischen Union, der

Verfassungsorgane des Bundes und der

Länder, Gremienmitglieder und Bedien-

stete von Landesrundfunkanstalten der

ARD, des ZDF, des DeutschlandRadios,

des Europäischen Fernsehkulturkanals

„ARTE“ und der privaten Rundfunkveran-

stalter oder Anbieter von Telemedien

sowie Bedienstete von an ihnen unmit-

telbar oder mittelbar im Sinne von § 28

des Rundfunkstaatsvertrages beteiligten

Unternehmen. 

(5) Es können Prüfausschüsse gebildet

werden. Jedem Prüfausschuss muss

mindestens jeweils ein in Absatz 3 Satz

2 Nr. 1 bis 3 aufgeführtes Mitglied der

KJM oder im Falle seiner Verhinderung

dessen Vertreter angehören. Die

Prüfausschüsse entscheiden jeweils bei

Einstimmigkeit anstelle der KJM. Zu

Beginn der Amtsperiode der KJM wird

die Verteilung der Prüfverfahren von der

KJM festgelegt. Das Nähere ist in der

Geschäftsordnung der KJM festzulegen. 

(6) Die Mitglieder der KJM sind bei der Erfül-

lung ihrer Aufgaben nach diesem Staats-

vertrag an Weisungen nicht gebunden.

Die Regelung zur Vertraulichkeit nach 

§ 24 des Rundfunkstaatsvertrages gilt

auch im Verhältnis der Mitglieder der

KJM zu anderen Organen der Landesme-

dienanstalten. 

(7) Die Mitglieder der KJM haben Anspruch

auf Ersatz ihrer notwendigen Aufwen-

dungen und Auslagen. Näheres regeln

die Landesmedienanstalten durch übe-

reinstimmende Satzungen. 

(8) Die Landesmedienanstalten stellen der

KJM die notwendigen personellen und

sachlichen Mittel zur Verfügung. Die KJM

erstellt einen Wirtschaftsplan nach den

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit. 

(9) Der Aufwand für die KJM wird aus dem

Anteil der Landesmedienanstalten nach

§ 10 des Rundfunkfinanzierungsstaats-

vertrages gedeckt. Von den Verfahrens-

beteiligten sind durch die zuständigen

Landesmedienanstalten Kosten in ange-

messenem Umfang zu erheben. Näheres

regeln die Landesmedienanstalten

durch übereinstimmende Satzungen. 

(10) Den Sitz der Geschäftsstelle der KJM

bestimmen die Ministerpräsidenten ein-

vernehmlich durch Beschluss. 

§ 15

Mitwirkung der Gremien der Landesmedien-

anstalten 

(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden

der Gremien der Landesmedienanstal-

ten fortlaufend über ihre Tätigkeit. Sie

bezieht die Gremienvorsitzenden in

grundsätzlichen Angelegenheiten,

insbesondere bei der Erstellung von Sat-

zungs- und Richtlinienentwürfen, ein. 

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Orga-

ne der Landesmedienanstalten erlassen

übereinstimmende Satzungen und

Richtlinien zur Durchführung dieses

Staatsvertrages. Sie stellen hierbei das

Benehmen mit den in der ARD zusam-

mengeschlossenen Landesrundfunkan-

stalten und dem ZDF her und führen mit

diesen und der KJM einen gemeinsamen

Erfahrungsaustausch in der Anwendung

des Jugendmedienschutzes durch. 

§ 16 

Zuständigkeit der KJM 

Die KJM ist zuständig für die abschließende

Beurteilung von Angeboten nach diesem

Staatsvertrag. Sie ist unbeschadet der

Befugnisse von anerkannten Einrichtungen

der Freiwilligen Selbstkontrolle nach die-

sem Staatsvertrag im Rahmen des Satzes 1

insbesondere zuständig für 

1. die Überwachung der Bestimmungen

dieses Staatsvertrages, 

2. die Anerkennung von Einrichtungen der

Freiwilligen Selbstkontrolle und die

Rücknahme oder den Widerruf der Aner-

kennung, 

3. die Festlegung der Sendezeit nach § 8, 

4. die Festlegung von Ausnahmen nach § 9, 

5. die Prüfung und Genehmigung einer

Verschlüsselungs- und Vorsperrungs-

technik, 

6. die Anerkennung von Jugendschutzpro-

grammen und für die Rücknahme oder

den Widerruf der Anerkennung, 

7. die Stellungnahme zu Indizierungsanträ-

gen bei der Bundesprüfstelle für jugend-

gefährdende Medien und für Anträge bei

der Bundesprüfstelle auf Indizierung und 

8. die Entscheidung über Ordnungswidrig-

keiten nach diesem Staatsvertrag. 
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§ 17 

Verfahren der KJM 

(1) Die KJM wird von Amts wegen tätig; auf

Antrag einer Landesmedienanstalt oder

einer obersten Landesjugendbehörde

hat sie ein Prüfverfahren einzuleiten. Sie

fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit

ihrer gesetzlichen Mitglieder, bei Stim-

mengleichheit entscheidet die Stimme

des Vorsitzenden. 

Die Beschlüsse sind zu begründen. In der

Begründung sind die wesentlichen tatsäch-

lichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen.

Die Beschlüsse der KJM sind gegenüber den

anderen Organen der zuständigen Landes-

medienanstalt bindend. Sie sind deren Ent-

scheidungen zu Grunde zu legen. 

(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für

jugendgefährdende Medien zusammen-

arbeiten und einen regelmäßigen Infor-

mationsaustausch pflegen. 

(3) Die KJM erstattet den Gremien der Lan-

desmedienanstalten, den für den

Jugendschutz zuständigen obersten

Landesjugendbehörden und der für den

Jugendschutz zuständigen obersten

Bundesbehörde erstmalig zwei Jahren

nach ihrer Konstituierung und danach

alle zwei Jahre einen Bericht über die

Durchführung der Bestimmungen dieses

Staatsvertrages. 

§ 18 

Jugendschutz.net 

(1) Die durch die obersten Landesjugend-

behörden eingerichtete gemeinsame

Stelle Jugendschutz aller Länder

(„Jugendschutz.net") ist organisatorisch

an die KJM angebunden. Die Stelle

„Jugendschutz.net“ wird von den Lan-

desmedienanstalten und den Ländern

bis zum 31. Dezember 2008 gemeinsam

finanziert. Die näheren Einzelheiten der

Finanzierung dieser Stelle durch die

Länder legen die für den Jugendschutz

zuständigen Minister der Länder in

einem Statut durch Beschluss fest. Das

Statut regelt auch die fachliche und

haushaltsmäßige Unabhängigkeit der

Stelle. 

(2) Jugendschutz.net unterstützt die KJM

und die obersten Landesjugendbehör-

den bei deren Aufgaben. 

(3) Jugendschutz.net überprüft die Ange-

bote der Telemedien. Daneben nimmt

Jugend-schutz.net auch Aufgaben der

Beratung und Schulung bei Telemedien

wahr. 

(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen

dieses Staatsvertrages weist Jugend-

schutz.net den Anbieter hierauf hin und

informiert die anerkannten Einrichtun-

gen der Freiwilligen Selbstkontrolle und

die KJM hierüber. 

§ 19 

Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 

(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrol-

le können für Rundfunk und Telemedien

gebildet werden. 

(2) Anerkannte Einrichtungen der Frei-

willigen Selbstkontrolle überprüfen im

Rahmen ihres satzungsgemäßen Aufga-

benbereichs die Einhaltung der Bestim-

mungen dieses Staatsvertrages sowie

der hierzu erlassenen Satzungen und

Richtlinien bei ihnen angeschlossenen

Anbietern. 

(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der

Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne

dieses Staatsvertrages anzuerkennen,

wenn 

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde

ihrer benannten Prüfer gewährleistet

ist und dabei auch Vertreter aus

gesellschaftlichen Gruppen berück-

sichtigt sind, die sich in besonderer

Weise mit Fragen des Jugendschutzes

befassen, 

2. eine sachgerechte Ausstattung auch

durch eine Vielzahl von Anbietern

sichergestellt ist, 

3. Vorgaben für die Entscheidungen der

Prüfer bestehen, die in der Spruch-

praxis einen wirksamen Kinder- und

Jugendschutz zu gewährleisten ge-

eignet sind, 

4. eine Verfahrensordnung besteht, die

den Umfang der Überprüfung, bei

Veranstaltern auch die Vorlagepflicht

sowie mögliche Sanktionen, regelt

und eine Möglichkeit der Überprüfung

der Entscheidungen auch auf Antrag

von landesrechtlich bestimmten Trä-

gern der Jugendhilfe vorsieht, 

5. gewährleistet ist, dass die betroffe-

nen Anbieter vor einer Entscheidung

gehört werden, die Entscheidung

schriftlich begründet und den Betei-

ligten mitgeteilt wird und 

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet

ist. 

(4) Die zuständige Landesmedienanstalt

trifft die Entscheidung durch die KJM.

Zuständig ist die Landesmedienanstalt

des Landes, in dem die Einrichtung der

Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz

hat. Ergibt sich danach keine Zuständig-

keit, so ist diejenige Landesmedienan-

stalt zuständig, bei der der Antrag auf

Anerkennung gestellt wurde. Die Einrich-

tung legt der KJM die für die Prüfung der

Anerkennungsvoraussetzungen erforder-

lichen Unterlagen vor. Die Anerkennung

ist auf vier Jahre befristet. Verlängerung

ist möglich. 

(5) Die Anerkennung kann widerrufen wer-

den, wenn Voraussetzungen für die An-

erkennung nachträglich entfallen sind

oder sich die Spruchpraxis der Einrich-

tung nicht im Einklang mit dem gelten-

den Jugendschutzrecht befindet. Eine

Entschädigung für Vermögensnachteile

durch den Widerruf der Anerkennung

wird nicht gewährt. 

(6) Die anerkannten Einrichtungen der Frei-

willigen Selbstkontrolle sollen sich über

die Anwendung dieses Staatsvertrages

abstimmen. 

V. Abschnitt 
Vollzug für Anbieter mit Ausnahme des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 20 

Aufsicht 

(1 Stellt die zuständige Landesmedienan-

stalt fest, dass ein Anbieter gegen die

Bestimmungen dieses Staatsvertrages

verstoßen hat, trifft sie die erforderli-

chen Maßnahmen gegenüber dem

Anbieter. 
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(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft die

zuständige Landesmedienanstalt durch

die KJM entsprechend den landesrecht-

lichen Regelungen die jeweilige Ent-

scheidung. 

(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveran-

stalter mit dem Vorwurf heran, er habe

gegen Bestimmungen dieses Staatsver-

trages verstoßen, und weist der Veran-

stalter nach, dass er die Sendung vor

ihrer Ausstrahlung einer anerkannten

Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-

trolle im Sinne dieses Staatsvertrages

vorgelegt und deren Vorgaben beachtet

hat, so sind Maßnahmen durch die KJM

im Hinblick auf die Einhaltung der

Bestimmungen zum Jugendschutz durch

den Veranstalter nur dann zulässig,

wenn die Entscheidung oder die Unter-

lassung einer Entscheidung der aner-

kannten Einrichtung der Freiwilligen

Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen

des Beurteilungsspielraums überschrei-

tet. Bei nichtvorlagefähigen Sendungen

ist vor Maßnahmen bei behaupteten Ver-

stößen gegen den Jugendschutz, mit

Ausnahme von Verstößen gegen § 4 Abs.

1, durch die KJM die anerkannte Einrich-

tung der Freiwilligen Selbstkontrolle, der

der Rundfunkveranstalter angeschlos-

sen ist, zu befassen; Satz 1 gilt entspre-

chend. Für Entscheidungen nach den 

§§ 8 und 9 gilt Satz 1 entsprechend. 

(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die

zuständige Landesmedienanstalt durch

die KJM entsprechend § 59 Abs. 2 bis 4

des Rundfunkstaatsvertrages unter

Beachtung der Regelungen zur Verant-

wortlichkeit nach den §§ 7 bis 10 des

Telemediengesetzes die jeweilige Ent-

scheidung. 

(5 Gehört ein Anbieter von Telemedien

einer anerkannten Einrichtung der Frei-

willigen Selbstkontrolle im Sinne dieses

Staatsvertrages an oder unterwirft er

sich ihren Statuten, so ist bei behaupte-

ten Verstößen gegen den Jugendschutz,

mit Ausnahme von Verstößen gegen § 4

Abs. 1, durch die KJM zunächst diese

Einrichtung mit den behaupteten Ver-

stößen zu befassen. Maßnahmen nach

Absatz 1 gegen den Anbieter durch die

KJM sind nur dann zulässig, wenn die

Entscheidung oder die Unterlassung

einer Entscheidung der anerkannten

Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-

trolle die rechtlichen Grenzen des Beur-

teilungsspielraums überschreitet. 

(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt

des Landes, in dem die Zulassung des

Rundfunkveranstalters erteilt wurde

oder der Anbieter von Telemedien sei-

nen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung

dessen seinen ständigen Aufenthalt hat.

Ergibt sich danach keine Zuständigkeit,

so ist diejenige Landesmedienanstalt

zuständig, in deren Bezirk der Anlass für

die Amtshandlung hervortritt. 

(7) Die Länder überprüfen drei Jahre nach 

In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages

die Anwendung der Bestimmungen der

Absätze 3 und insbesondere auf der

Grundlage des Berichts der KJM nach 

§ 17 Abs. 3 und von Stellungnahmen

anerkannter Einrichtungen Freiwilliger

Selbstkontrolle und der obersten Lan-

desjugendbehörden. 

§ 21 

Auskunftsansprüche 

(1) Ein Anbieter von Telemedien ist ver-

pflichtet, der KJM Auskunft über die

Angebote und über die zur Wahrung des

Jugendschutzes getroffenen Maßnah-

men zu geben und ihr auf Anforderung

den unentgeltlichen Zugang zu den

Angeboten zu Kontrollzwecken zu

ermöglichen. 

(2) Der Abruf oder die Nutzung von Ange-

boten im Rahmen der Aufsicht, der Ahn-

dung von Verstößen oder der Kontrolle

ist unentgeltlich. Anbieter haben dies

sicherzustellen. Der Anbieter darf seine

Angebote nicht gegen den Abruf oder

die Kenntnisnahme durch die zuständige

Stelle sperren oder den Abruf oder die

Kenntnisnahme erschweren. 

§ 22 

Revision zum Bundesverwaltungsgericht 

In einem gerichtlichen Verfahren kann die

Revision zum Bundesverwaltungsgericht

auch darauf gestützt werden, dass das an-

gefochtene Urteil auf der Verletzung der Be-

stimmungen dieses Staatsvertrages beruhe.

VI. Abschnitt 
Ahndung von Verstößen der Anbieter

mit Ausnahme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks 

§ 23 

Strafbestimmung 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder

mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen

§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Angebote

verbreitet oder zugänglich macht, die offen-

sichtlich geeignet sind, die Entwicklung von

Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erzie-

hung zu einer eigenverantwortlichen und

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter

Berücksichtigung der besonderen Wirkungs-

form des Verbreitungsmediums schwer zu

gefährden. Handelt der Täter fahrlässig, so

ist die Freiheitsstrafe bis zu 6 Monate oder

die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze. 

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbie-

ter vorsätzlich oder fahrlässig 

1. Angebote verbreitet oder zugänglich

macht, die 

a) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

Propagandamittel im Sinne des

Strafgesetzbuches darstellen, 

b) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen verwenden, 

c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3

zum Hass gegen Teile der Bevölke-

rung oder gegen eine nationale,

rassische, religiöse oder durch

Volkstum bestimmte Gruppe auf-

stacheln, zu Gewalt- oder Willkür-

maßnahmen gegen sie auffordern

oder die Menschenwürde anderer

dadurch angreifen, dass Teile der

Bevölkerung oder eine vorbezeich-

nete Gruppe beschimpft, böswillig

verächtlich gemacht oder verleum-

det werden, 

d) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4

eine unter der Herrschaft des

Nationalsozialismus begangene

Handlung der in § 6 Abs. 1 oder § 7

Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches

bezeichneten Art in einer Weise, die
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geeignet ist, den öffentlichen Frie-

den zu stören, leugnen oder ver-

harmlosen, 

e) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5

grausame und sonst unmenschli-

che Gewalttätigkeiten gegen Men-

schen in einer Art schildern, die

eine Verherrlichung oder Verharm-

losung solcher Gewalttätigkeiten

ausdrückt oder die das Grausame

oder Unmenschliche des Vorgangs

in einer die Menschenwürde verlet-

zenden Weise darstellt; dies gilt

auch bei virtuellen Darstellungen, 

f) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als

Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1

des Strafgesetzbuches genannten

rechtswidrigen Tat dienen, 

g) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7

den Krieg verherrlichen, 

h) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8

gegen die Menschenwürde ver-

stoßen, insbesondere durch die

Darstellung von Menschen, die

sterben oder schweren körperli-

chen oder seelischen Leiden ausge-

setzt sind oder waren, wobei ein

tatsächliches Geschehen wiederge-

geben wird, ohne dass ein berech-

tigtes Interesse gerade für diese

Form der Darstellung oder Bericht-

erstattung vorliegt, 

i) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9

Kinder oder Jugendliche in unnatür-

lich geschlechtsbetonter Körperhal-

tung darstellen; dies gilt auch bei

virtuellen Darstellungen, 

j) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10

pornografisch sind und Gewalt-

tätigkeiten, den sexuellen Miss-

brauch von Kindern oder Jugend-

lichen oder sexuelle Handlungen

von Menschen mit Tieren zum

Gegenstand haben; dies gilt auch

bei virtuellen Darstellungen, oder 

k) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in

den Teilen B und D der Liste nach 

§ 18 des Jugendschutzgesetzes

aufgenommen sind oder mit einem

in dieser Liste aufgenommenen

Werk ganz oder im Wesentlichen

inhaltsgleich sind, 

2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und

Satz 2 Angebote verbreitet oder

zugänglich macht, die in sonstiger

Weise pornografisch sind, 

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und

Satz 2 Angebote verbreitet oder

zugänglich macht, die in den Teilen A

und C der Liste nach § 18 des Jugend-

schutzgesetzes aufgenommen sind

oder mit einem in dieser Liste aufge-

nommenem Werk ganz oder im

Wesentlichen inhaltsgleich sind, 

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbrei-

tet oder zugänglich macht, die geeig-

net sind, die Entwicklung von Kindern

oder Jugendlichen zu einer eigenver-

antwortlichen und gemeinschaftsfähi-

gen Persönlichkeit zu beeinträchtigen,

ohne dafür Sorge zu tragen, dass Kin-

der oder Jugendliche der betroffenen

Altersstufen sie üblicherweise nicht

wahrnehmen, 

5. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6

Werbung oder Teleshopping für indi-

zierte Angebote verbreitet oder

zugänglich macht, 

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6

die Liste der jugendgefährdenden

Medien verbreitet oder zugänglich

macht, 

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6

einen dort genannten Hinweis gibt, 

8. entgegen § 7 keinen Jugendschutzbe-

auftragten bestellt, 

9. Sendeformate entgegen Sendezeit-

beschränkungen nach § 8 Abs. 2 ver-

breitet, 

10. Sendungen, deren Eignung zur Beein-

trächtigung der Entwicklung nach 

§ a5 Abs. 2 vermutet wird, verbreitet,

ohne dass die KJM oder eine von die-

ser hierfür anerkannte Einrichtung

der Freiwilligen Selbstkontrolle von

der Vermutung gemäß § 9 Abs. 1 Satz

1 abgewichen ist, 

11. entgegen § 10 Abs. 1 Program-

mankündigungen mit Bewegtbildern

außerhalb der geeigneten Sendezeit

und unverschlüsselt verbreitet, 

12. entgegen § 10 Abs. 2 Sendungen ver-

breitet, ohne ihre Ausstrahlung durch

akustische Zeichen anzukündigen

oder durch optische Mittel während

der gesamten Sendung kenntlich zu

machen, 

13. Angebote ohne den nach § 12 erfor-

derlichen Hinweis verbreitet, 

14. entgegen einer vollziehbaren Anord-

nung durch die zuständige Aufsichts-

behörde nach § 20 Abs. 1 nicht tätig

wird, 

15. entgegen § 21 Abs. 1 seiner Aus-

kunftspflicht nicht nachkommt oder 

16. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 3 Angebote

gegen den Abruf durch die zuständige

Aufsichtsbehörde sperrt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vor-

sätzlich 

1. entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als

für Kinder oder Jugendliche der be-

treffenden Altersstufe geeignet falsch

kennzeichnet oder 

2. im Rahmen eines Verfahrens zur Aner-

kennung einer Einrichtung der Freiwil-

ligen Selbstkontrolle nach § 19 Abs. 4

falsche Angaben macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer

Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet

werden. 

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sin-

ne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes

über Ordnungswidrigkeiten ist die zu-

ständige Landesmedienanstalt. Zustän-

dig ist in den Fällen des Absatzes 1 und

des Absatzes 2 Nr. 1 die Landesmedien-

anstalt des Landes, in dem die Zulas-

sung des Rundfunkveranstalters erteilt

wurde oder der Anbieter von Telemedien

seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermange-

lung dessen seinen ständigen Aufenthalt

hat. Ergibt sich danach keine Zuständig-

keit, so ist diejenige Landesmedienan-

stalt zuständig, in deren Bezirk der

Anlass für die Amtshandlung hervortritt.

Zuständig ist im Falle des Absatzes 2 Nr.

2 die Landesmedienanstalt des Landes,

in dem die Einrichtung der Freiwilligen

Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich

danach keine Zuständigkeit, so ist die-

jenige Landesmedienanstalt zuständig,

bei der der Antrag auf Anerkennung

gestellt wurde. Die zuständige Landes-
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medienanstalt trifft die Entscheidungen

durch die KJM. 

(5) Über die Einleitung eines Verfahrens hat

die zuständige Landesmedienanstalt 

die übrigen Landesmedienanstalten

unverzüglich zu unterrichten. Soweit ein

Verfahren nach dieser Bestimmung in

mehreren Ländern eingeleitet wurde,

stimmen sich die beteiligten Behörden 

über die Frage ab, welche Behörde das

Verfahren fortführt. 

(6) Die zuständige Landesmedienanstalt

kann bestimmen, dass Beanstandungen

nach einem Rechtsverstoß gegen Rege-

lungen dieses Staatsvertrages sowie

rechtskräftige Entscheidungen in einem

Ordnungswidrigkeitsverfahren nach

Absatz 1 oder 2 von dem betroffenen

Anbieter in seinem Angebot verbreitet

oder in diesem zugänglich gemacht wer-

den. Inhalt und Zeitpunkt der Bekannt-

gabe sind durch die zuständige Landes-

medienanstalt nach pflichtgemäßem

Ermessen festzulegen. 

(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2

genannten Ordnungswidrigkeiten ver-

jährt in sechs Monaten. 

VII. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 25 

Änderung sonstiger Staatsverträge 

(hier nicht abgedruckt) 

§ 26 

Geltungsdauer, Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimm-

te Zeit. Er kann von jedem der vertrag-

schließenden Länder zum Schluss des

Kalenderjahres mit einer Frist von einem

Jahr gekündigt werden. Die Kündigung

kann erstmals zum 31. Dezember 2008

erfolgen. Das Vertragsverhältnis kann

hinsichtlich § 20 Absätze 3 und 5 erst-

mals zum 31. Dezember 2008 mit einer

halbjährlichen Frist zum Jahresende

gesondert gekündigt werden. Wird der

Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht

gekündigt, kann die Kündigung mit glei-

cher Frist jeweils zu einem zwei Jahre

späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündi-

gung ist gegenüber dem Vorsitzenden

der Ministerpräsidentenkonferenz

schriftlich zu erklären. Die Kündigung

eines Landes lässt das Vertragsverhält-

nis unter den übrigen Ländern un-

berührt, jedoch kann jedes der übrigen

Länder das Vertragsverhältnis binnen

einer Frist von drei Monaten nach Ein-

gang der Kündigungserklärung zum glei-

chen Zeitpunkt kündigen. 

(2) Für die Kündigung der in § 25 geänder-

ten Staatsverträge sind die dort vorge-

sehenen Kündigungsvorschriften maß-

gebend. 

§ 27 

Notifizierung 

Änderungen dieses Staatsvertrages unter-

liegen der Notifizierungspflicht gemäß der

Richtlinie 98/48/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 20. Juli

1998 zur Änderung der Richtlinie 98/34/EG

über ein Informationsverfahren auf dem

Gebiet der Normen und technischen Vor-

schriften. 

§ 28 

In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung 

(hier nicht abgedruckt) 

Protokollerklärungen
Protokollerklärung der Länder zum

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag: 

Die Regierungschefs der Länder und die

Bundesregierung sind sich über das nach-

folgende Verfahren einer Evaluierung einig. 

Jugendschutzgesetz und Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrag werden innerhalb

eines Zeitraums von 5 Jahren nach In-Kraft-

Treten insgesamt überprüft. Dabei sind alle

Erfahrungen auszuwerten, die hinsichtlich

der Zuordnung der Regelungskompetenzen,

der Geltungsbereiche von Bundesgesetz

und Länderstaatsvertrag, der Praxistaug-

lichkeit der zu Grunde gelegten Jugend-

schutzkriterien, der Leistungsfähigkeit und

Effizienz der Aufsichtsstruktur sowie der

Einbeziehung von Einrichtungen der Selbst-

kontrolle angefallen sind. Die Überprüfung

ist insbesondere nach den Kriterien vorzu-

nehmen, inwieweit mit der Neuregelung

eine Verbesserung des Jugendschutzes

erreicht wurde und ob die neue Struktur

eine wirksame und praxisgerechte Aufsicht

gewährleistet. 

Im Rahmen der Gesamtüberprüfung wird

die in den beiden Regelwerken vorgesehene

Aufgabenteilung zwischen Bundes- und Län-

derstellen evaluiert. 

Dies bezieht sich insbesondere auf die der

Bundesprüfstelle übertragene Aufgabe der

Feststellung jugendgefährdender Angebote. 

Darüber hinaus ist zu klären, ob das Verfah-

ren der Indizierung als Mittel zum Umgang

mit jugendgefährdenden Inhalten noch zeit-

gemäß ist oder ob ein anderes Vorgehen

zum Schutz vor Jugendgefährdungen ange-

zeigt ist. 

§ 20 Abs. 7 des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrages bleibt unberührt. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Würt-

temberg sowie der Freistaaten Bayern und

Sachsen zum Jugendmedienschutz-Staats-

vertrag: 

Das Land Baden-Württemberg sowie die

Freistaaten Bayern und Sachsen halten die

Einbeziehung des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks mit seinen Angeboten in ein ein-

heitliches Aufsichts- und Kontrollsystem im

Jugendschutz über § 15 Absatz 2 Satz 2 hin-

aus weiterhin für erforderlich und gehen

daher davon aus, dass die Rundfunkkom-

mission diese Frage im Rahmen der Eva-

luierung nach § 20 Absatz 7 prüft und das

Ergebnis den Regierungschefs der Länder

anschließend vorlegt. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Würt-

temberg, des Freistaates Bayern, der Länder

Berlin und Brandenburg, der Freien und

Hansestadt Hamburg, der Länder Hessen,

Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz

und Saarland, des Freistaates Sachsen, des

Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaats

Thüringen zu § 2 Abs. 1 und zu § 3 Abs. 1

des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages: 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat

Bayern, die Länder Berlin und Brandenburg,

die Freie und Hansestadt Hamburg, die Län-

der Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,

Rheinland-Pfalz und Saarland, der Freistaat

Sachsen, das Land Sachsen-Anhalt und der

Protokollerklärungen
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Freistaat Thüringen gehen davon aus, dass

im Rahmen der weiteren Beratungen zur

Reform der Medienordnung zwischen Bund

und Ländern die Definition des Begriffes der

·Telemedien“ in einer Weise erfolgt, die dem

Interesse der Rechtsanwender an einer

Überwindung der bisherigen Trennung zwi-

schen Mediendiensten und Telediensten

Rechnung trägt. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Würt-

temberg, des Freistaates Bayern, der Länder

Berlin und Brandenburg, der Freien und

Hansestadt Hamburg, der Länder Hessen,

Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz

und Saarland, des Freistaates Sachsen, des

Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaats

Thüringen zu § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, 9 

und 10 des Jugendmedienschutz-Staats-

vertrages: 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat

Bayern, die Länder Berlin und Brandenburg,

die Freie und Hansestadt Hamburg, die Län-

der Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,

Rheinland-Pfalz und Saarland, der Freistaat

Sachsen, das Land Sachsen-Anhalt und der

Freistaat Thüringen gehen davon aus, dass

im Rahmen der weiteren Beratungen zur

Reform des § 131 StGB (Gewaltdarstellung)

möglichst rasch eine Klärung hinsichtlich

der Darstellung menschenähnlicher Wesen

herbeigeführt wird. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Würt-

temberg, des Freistaates Bayern, der Länder

Berlin und Brandenburg, der Freien und

Hansestadt Hamburg, der Länder Hessen,

Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz

und Saarland, des Freistaates Sachsen, des

Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaates

Thüringen zu §§ 23 und 24 des Jugendme-

dienschutz-Staatsvertrages: 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat

Bayern, die Länder Berlin und Brandenburg,

die Freie und Hansestadt Hamburg, die Län-

der Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,

Rheinland-Pfalz und Saarland, der Freistaat

Sachsen, das Land Sachsen-Anhalt und der

Freistaat Thüringen gehen davon aus, dass

im Rahmen der weiteren Beratungen zur

Reform der Medienordnung zwischen Bund

und Ländern Jugendschutzgesetz und

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag hin-

sichtlich der Bewertung von Verhaltens-

weisen als Ordnungswidrigkeit oder als

Straftatbestand rasch weiter aufeinander

abgestimmt werden und mögliche Strafbar-

keitslücken kompetenzgerecht geschlossen

werden. 

13. Protokollerklärung zum Achten Rund-

funkänderungsstaatsvertrag (vom 8. bis

15. Oktober 2004): 

Protokollerklärung aller Länder zu § 18

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag: 

Die Regelung in § 18 Abs. 1 Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrag geht davon aus, dass

die Zahlungen der Länder aus allgemeinen

Haushaltsmitteln nach Maßgabe des bis 31.

Dezember 2008 geschlossenen Status gelei-

stet werden. Bis dahin ist eine Evaluierung

des Jugendschutzrechts entsprechend der

Protokollerklärung aller Länder zum Jugend-

medienschutz-Staatsvertrag in Bund und

Ländern vorgesehen, sodass danach über

eine veränderte staatsvertragliche Regelung

entschieden werden muss. 

Fundstellenhinweise 
1) Der Staatsvertrag vom 31.08.1991 wur-

de mit dem jeweiligen Zustimmungsge-

setz in den Gesetz- und Verordnungs-

blättern der NDR Vertragsländer wie

folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBI. 1991, Seite 425 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern: 

GVBI. 1991, Seite 494 ff. 

Niedersachsen: GVBI. 1991, Seite 311 ff.

Schleswig-Holstein:

GVBI. 1991, Seite 596 ff. 

2) Der Erste Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(1. Rundfunkänderungsstaatsvertrag),

der am 01.08.1994 in Kraft getreten ist,

wurde mit dem jeweiligen Zustimmungs-

gesetz in den Gesetz- und Verordnungs-

blättern der NDR Vertragsländer wie

folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBI. 1994, Seite 216 ff.

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBI. 1994, Seite 731 ff. 

Niedersachsen: GVBI. 1994, Seite 276 ff.

Schleswig-Holstein:

GVBI. 1994, Seite 366 ff. 

3) Der Zweite Staatsvertrag zur Änderung

des Rundfunkstaatsvertrages (2. Rund-

funkänderungsstaatsvertrag), der am

01.01.1996 in Kraft getreten ist, wurde

mit dem jeweiligen Zustimmungsgesetz

in den Gesetz- und Verordnungsblättern

der NDR Vertragsländer wie folgt veröf-

fentlicht: 

Hamburg: GVBI. 1995, Seite 299 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBI. 1995, Seite 601 ff. 

Niedersachsen: GVBI. 1995, Seite 480 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBI. 1995, Seite 450 ff. 

4) Der Dritte Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(3. Rundfunkänderungsstaatsvertrag),

der am 01.01.1997 in Kraft getreten ist,

wurde mit dem jeweiligen Zustimmungs-

gesetz in den Gesetz- und Verordnungs-

blättern der NDR Vertragsländer wie

folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBI. 1996, Seite 328 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBI. 1996, Seite 672 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 1996, Seite 446 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBI. 1996, Seite 686 ff. 

5) Der Rundfunkstaatsvertrag vom

31.08.1991, in der Fassung des Dritten

Staatsvertrages zur Änderung rundfunk-

rechtlicher Staatsverträge, in Kraft ge-

treten am 01.01.1997, wurde geändert

mit dem Staatsvertrag über Mediendien-

ste (Mediendienste-Staatsvertrag), der

am 01.08.1997 in Kraft getreten ist. Der

Mediendienste-Staatsvertrag wurde mit

dem jeweiligen Zustimmungsgesetz in

den Gesetz- und Verordnungsblättern

der NDR Vertragsländer wie folgt ver-

öffentlicht: 

Hamburg: GVBl. 1997, Seite 253 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBl. 1997, Seite 242 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 1997, Seite 280 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBl. 1997, Seite 318 ff. 

6) Der Vierte Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(4. Rundfunkänderungsstaatsvertrag),

Fundstellenhinweise
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der am 01.04.2000 in Kraft getreten ist,

wurde mit dem jeweiligen Zustimmungs-

gesetz in den Gesetz- und Verordnungs-

blättern der NDR Vertragsländer wie

folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBl. 2000, Seite 43 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBl. 2000, Seite 85, 107 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 2000, Seite 25 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBl. 1999, Seite 487 ff. 

7 Der Fünfte Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(5. Rundfunkänderungsstaatsvertrag),

der am 01.01.2001 in Kraft getreten ist,

wurde mit dem jeweiligen Zustimmungs-

gesetz in den Gesetz- und Verordnungs-

blättern der NDR Vertragsländer wie

folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBl. 2000, Seite 402 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBl. 2000, Seite 534 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 2000, Seite 327 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBl. 2000, Seite 638 ff. 

8) Der Sechste Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(6. Rundfunkänderungsstaatsvertrag),

der am 01.07.2002 in Kraft getreten ist,

wurde mit dem jeweiligen Zustimmungs-

gesetz in den Gesetz- und Verordnungs-

blättern der NDR Vertragsländer wie

folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBl. 2002, Seite 96 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBl. 2002, Seite 366 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 2002, Seite 175 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBl. 2002, Seite 110 ff. 

9) Der Rundfunkstaatsvertrag vom

31.08.1991, in der Fassung des Sechsten

Rundfunkänderungsstaatsvertrages, in

Kraft getreten am 01.07.2002, wurde

geändert mit dem Staatsvertrag über

den Schutz der Menschenwürde und

den Jugendschutz in Rundfunk und Tele-

medien (Jugendmedienschutz-Staats-

vertrag – JMStV), der am 01.04.2003 in

Kraft getreten ist. Der JMStV wurde mit

dem jeweiligen Zustimmungsgesetz in

den Gesetz- und Verordnungsblättern

der NDR Vertragsländer wie folgt ver-

öffentlicht: 

Hamburg: GVBl. 2003, Seite  27 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBl. 2003, Seite 110 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 2002, Seite 705 ff.

Schleswig-Holstein:

GVBl. 2003, Seite 138 ff. 

10) Der Siebte Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(7. Rundfunkänderungsstaatsvertrag),

der am 01. April 2004 in Kraft getreten

ist, wurde mit dem jeweiligen Zustim-

mungsgesetz in den Gesetz- und Ver-

ordnungsblättern der NDR Vertragslän-

der wie folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBl. 2004, Seite 108 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBl. 2004, Seite 136 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 2004, Seite 27 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBl. 2004, Seite 50 ff. 

11) Der Achte Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag),

der am 01. April 2005 in Kraft getreten

ist, wurde mit dem jeweiligen Zustim-

mungsgesetz in den Gesetz- und Ver-

ordnungsblättern der NDR Vertragslän-

der wie folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBl. 2005, Seite 40 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBl. 2005, Seite 47 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 2005, Seite 61 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBl. 2005, Seite 14 ff. 

12) Der Neunte Staatsvertrag zur Änderung

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag),

der am 01. März 2007 in Kraft getreten

ist, wurde mit dem jeweiligen Zustim-

mungsgesetz in den Gesetz- und Ver-

ordnungsblättern der NDR Vertragslän-

der wie folgt veröffentlicht: 

Hamburg: GVBl. 2007, Seite 38 ff. 

Mecklenburg-Vorpommern:

GVBl. 2007, Seite 67 ff. 

Niedersachsen: GVBl. 2007, Seite 54 ff. 

Schleswig-Holstein:

GVBl. 2007, Seite 123 ff.
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